
 

 

Satzung  
Universitätsgesellschaft Münster e. V. 
in der am 4. Juli 2013 beschlossenen Fassung 

 
 

Name und Sitz 
§  1 

 

Die Gesellschaft ist ein Verein im Sinne des 
bürgerlichen Rechts. Sie führt den Namen 
„Universitätsgesellschaft Münster“. Sie hat 
ihren Sitz in Münster und ist in das Vereins-
register eingetragen. 
 
 
 

Zweck der Gesellschaft 
§  2 

 

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung 1977. Zweck der Ge-
sellschaft ist die Förderung von Wissen-
schaft und Forschung sowie der Bildung und 
Erziehung unter Ausschaltung jeglichen ma-
teriellen Gewinnstrebens. 
 

Sie will ihren Zweck dadurch erreichen, dass 
sie die Universität Münster in solchen Auf-
gaben, für die die Mittel des Staates nicht 
bestimmt sind oder nicht ausreichen, unter-
stützt. Hierzu will sie alle Freunde∗

 

 der Uni-
versität in Westfalen und seinen Nachbar-
gebieten, besonders die Vertreter der Wirt-
schaft, in lebendige Zusammenarbeit mit 
den Lehrern und Lernenden der Hochschule 
bringen und die wissenschaftliche For-
schung in enger Fühlung mit der Praxis hal-
ten. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere: 

1. durch die Förderung und materielle Un-
terstützung der wissenschaftlichen For-
schung und Lehrtätigkeit, 

2. durch Errichtung, Erwerb und Erhaltung 
von Einrichtungen, die dem Ausbau der 
Universität und der Erweiterung ihres 
Aufgabengebietes dienen, insbesonde-
re von solchen Einrichtungen, die wis-
senschaftlichen Zwecken dienen, 

                                            
∗ Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung werden 
allein zur besseren Lesbarkeit der Regelungen in 
männlicher Form geführt. In jedem Fall sind stets 
beide Geschlechtsformen gemeint. 

3. durch Zusammenarbeit von Vertretern 
der Wissenschaft und Praxis bei beson-
deren Aufgaben, 

4. durch Förderung und Unterstützung der 
für die Studierenden geschaffenen ge-
meinnützigen Einrichtungen. 

 
 

Vereinsvermögen 
§  3 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-
den bzw. zweckgebundenen Fonds zuge-
führt werden. Die Verwendung ist in der 
Haushaltsrechnung nachzuweisen. Die Mit-
glieder erhalten keine persönlichen Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. Es darf kei-
ne Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Gesellschaft fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigt werden. 
 

Zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke 
kann der Verein Rücklagen nach gesetzlicher 
Maßgabe bilden. Zur Rücklagenbildung ist 
ein Beschluss des Vorstands erforderlich. 

 
 

Mitgliedschaft 
§  4 

 

Mitglieder der Gesellschaft können werden: 
 

Natürliche Personen, juristische Personen 
sowie Gesellschaften. 
 

Es ist ein Mitgliedsbeitrag in Geld zu entrich-
ten, der jeweils zum Ersten eines Jahres fäl-
lig wird. 
 

Die Höhe der Beiträge wird auf Vorschlag 
des Vorstands jeweils von der Mitgliederver-
sammlung festgesetzt. 
 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sind nicht verpflichtet, einen höheren Bei-
trag zu zahlen als den, der zurzeit ihres Bei-
tritts zu zahlen war. 

 
 
 



 

 

§  5 
 
Die Mitgliedschaft wird durch eine schrift-
liche Erklärung des Beitretenden und einen 
Aufnahmebeschluss des Vorstands erwor-
ben. 
 
 

§  6 
 
Zu Ehrenmitgliedern kann eine ordentliche 
oder außerordentliche Mitgliederversamm-
lung auf Vorschlag des Vorstands hervor-
ragende Förderer der Gesellschaft wählen. 
Sie haben alle Rechte der Mitglieder ohne 
deren Pflichten. 
 
 

§  7 
 
Jedes Mitglied ist berechtigt, an den Mitglie-
derversammlungen mit beschließender 
Stimme persönlich teilzunehmen. Die in 
§ 4 genannten juristischen Personen und 
Gesellschaften haben als Mitglieder dem 
Vorstand diejenige Persönlichkeit anzuzei-
gen, die sie mit ihrer Vertretung betrauen. 
 
 

§ 8 
 

Die Mitgliedschaft erlischt, wenn das Mit-
glied seinen Austritt dem Vorstand schrift-
lich anzeigt oder seine Beitragspflicht trotz 
zweimaliger Mahnung nicht erfüllt. 
 

Ein Ausschluss von Mitgliedern kann nur 
durch die Mitgliederversammlung auf Antrag 
des Vorstands erfolgen. 
 

Mitglieder, die ausgetreten oder ausge-
schlossen sind, haben keinen Anspruch auf 
Rückzahlung des für das laufende Kalender-
jahr gezahlten Jahresbeitrags. 
 
 

Organe 
§ 9 

 
Organe der Gesellschaft sind: 
 

1. die Mitgliederversammlung  

2. der Vorstand  

3. der Geschäftsführer 

4. das Kuratorium 

5. der wissenschaftliche Beirat 

6. weitere Beiräte, die der Vorstand auf 
Vorschlag des Kuratoriums für besonde-
re Zwecke einrichten kann. 

 
 

Mitgliederversammlung 
§  10 

 
In jedem Jahr findet eine ordentliche Mit-
gliederversammlung statt, zu der der Vorsit-
zende des Vorstands mindestens zwei Wo-
chen vorher unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung schriftlich einlädt. 
 
Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung kann der Vorsitzende des Vorstands 
jederzeit in gleicher Form einberufen. Sie 
muss von ihm auf schriftlichen Antrag von 
mindestens fünf v.H. der Mitglieder mit der 
von diesen gewünschten Tagesordnung ein-
berufen werden. 
 

Die ordentliche Mitgliederversammlung hat: 
 
1. den Jahresbericht und die Rech-

nungslegung entgegenzunehmen, 

2. die Buchführung des vorhergehenden 
Geschäftsjahres durch zwei von ihr zu 
wählende Mitglieder der Gesellschaft 
prüfen zu lassen und über die Entlas-
tung des Vorstands und des Geschäfts-
führers zu beschließen, 

3. die Wahlen zum Kuratorium vorzuneh-
men, 

4. den Vorstand zu wählen, zu überwa-
chen und zu beraten, 

5. Anregungen für die Arbeit der Gesell-
schaft zu geben. 

 
Die Mitgliederversammlung entscheidet mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
Über den Ablauf der Mitgliederversammlung 
wird ein Protokoll erstellt, das vom Sitzungs-
leiter und vom Schriftführer zu unterzeich-
nen ist. 
 
 
 
 



 

 

Vorstand 
§  11 

 

Der Vorstand besteht aus sieben Mitglie-
dern, von denen vier dem außeruniversitä-
ren Bereich entstammen. Es soll sich bei 
ihnen um aktiv tätige, führende Repräsen-
tanten der regionalen Wirtschaft handeln. 
Die weiteren Mitglieder sind der Rektor der 
Universität, der Kanzler der Universität und 
ein Vertreter aus Forschung und Lehre. 
 
Die vier außeruniversitären Vorstandsmit-
glieder werden auf Vorschlag des Kuratori-
ums, der Vertreter aus Forschung und Lehre 
wird aus den Reihen des wissenschaftlichen 
Beirats von der Mitgliederversammlung ge-
wählt. Die Wahl des Vorstands erfolgt auf 
die Dauer von fünf Jahren. Wiederwahl ist 
zulässig. 
 
Die Mitgliederversammlung wählt auf Vor-
schlag des Kuratoriums aus den Reihen der 
Vorstandsmitglieder den Vorsitzenden des 
Vorstands, dessen Stellvertreter, den 
Schriftführer und den Schatzmeister.  
 
Für Postsendungen aller Art ist jedes Vor-
standsmitglied sowie der Geschäftsführer 
empfangsberechtigt. 
 
 

 §  12 
 

Der Vorstand entscheidet durch Beschluss 
in Vorstandssitzungen, über die eine Nie-
derschrift zu fertigen ist. Die Einladung 
ergeht mit einer Frist von zwei Wochen durch 
den Vorsitzenden. Sie kann auch auf elekt-
ronischem Wege oder per Fax erfolgen. Be-
schlüsse werden mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder des Vor-
stands gefasst. Beschlussfassungen sind 
nur wirksam, wenn der Vorsitzende des Vor-
stands oder der Stellvertretende Vorsitzende 
an ihnen beteiligt ist. 
 
Wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht, 
kann der Vorstand auch außerhalb einer 
Vorstandssitzung im Umlaufverfahren per 
Fax oder auf schriftlichem oder elektroni-
schem Wege entscheiden. 
 
 
 

§ 13 
 
Der Vorstand leitet die aus § 2 der Satzung 
sich ergebenden Arbeiten der Gesellschaft 
und beschließt über die Verwendung der 
Mittel. Eine solche Beschlussfassung ent-
fällt, wenn der Spender eine Zweckwidmung 
seiner Spende getroffen hat, die im Rahmen 
der Ausführungen des § 2 der Satzung zu-
lässig ist. Die Bewilligung von Projekten ab 
einer Fördersumme von 15.000 € bedarf der 
Zustimmung des Kuratoriums. 

 
 

§  14 
 
Der Vorsitzende des Vorstands, der Schatz-
meister und der Vertreter aus Forschung und 
Lehre bilden den Vorstand im Sinne des § 
26 Abs. 2 BGB. Jedes dieser drei Vorstands-
mitglieder ist berechtigt, die Gesellschaft 
allein handelnd zu vertreten.  
 
 

§  15 
 
(1) Der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen 

des Vorstands und des Kuratoriums 
sowie zur Mitgliederversammlung und 
leitet diese. 

 

(2) Der Stellvertretende Vorsitzende vertritt 
den Vorsitzenden, wenn dieser verhin-
dert ist. 

 

(3) Dem Schatzmeister obliegt die Vermö-
gensverwaltung der Gesellschaft und 
die Führung der laufenden Kassenge-
schäfte. Das Geschäftsjahr ist das Ka-
lenderjahr. 

(4) Der Schriftführer übernimmt die Ver-
antwortung für schriftliche Arbeiten so-
wie für die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Gesellschaft.  

 
Geschäftsführer 

§  16 
 
Der Vorstand kann zur Durchführung seiner 
Beschlüsse und zur Abwicklung der laufen-
den Geschäfte einen Geschäftsführer bestel-
len. Der Geschäftsführer ist besonderer Ver-
treter nach § 30 BGB. Er wird innerhalb der 
Rahmenweisungen des Vorstands eigenver-



 

 

antwortlich tätig und ist berechtigt, die Ge-
sellschaft in diesem Rahmen zu vertreten. 
Auf Verlangen ist er dem Vorstand oder ei-
nem einzelnen Vorstandsmitglied berichts-
pflichtig. 

 
 

Kuratorium 
§ 17 

 
Das Kuratorium besteht aus mindestens 
zehn Mitgliedern, die Mitgliederversamm-
lung kann die Anzahl der Mitglieder beliebig 
erhöhen. Bleibt es bei zehn Mitgliedern, 
müssen mindestens acht Mitglieder Vertre-
ter aus Wirtschaft und/oder Politik sein, 
verbleibende Stellen sind mit Vertretern des 
universitären Bereichs zu besetzen. Bei Er-
höhung der Anzahl der Mitglieder sollen 
80% der Gesamtmitglieder Vertreter aus 
Wirtschaft und/oder Politik sein.  
 
Die Mitglieder des Kuratoriums werden auf 
Vorschlag des Vorstands von der Mitglieder-
versammlung gewählt. Die Wahl der Kurato-
riumsmitglieder erfolgt auf die Dauer von 
fünf Jahren. Wiederwahl ist zulässig.  
Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden. 
 
Das Kuratorium hat folgende Aufgaben: 
 

- Vorschlag der Mitglieder des Vorstands 
zur Wahl durch die Mitgliederversamm-
lung 

- Beratung des Vorstands 

- Bewilligung von Projekten ab einer För-
dersumme von 15.000 € 

- Gewinnung neuer Mitglieder und Spon- 
soren. 

 
 

Wissenschaftlicher Beirat 
§ 18 

 
Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus 
fünf Mitgliedern, jeweils ein Mitglied ent-
stammt den folgenden Bereichen: 

- Geisteswissenschaften und Theologien 

- Gesellschaftswissenschaften 

- Medizin 

- Naturwissenschaften 

- Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. 
 
Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Bei-
rats werden durch den Vorstand bestellt. 
Der Wissenschaftliche Beirat hat die folgen-
de Aufgabe:  
wissenschaftliche Beratung des Vorstands 
insbesondere im Rahmen der Projektförde-
rung einschließlich des Entwurfs von Förder-
richtlinien sowie bei der Auswahl von Preis-
trägern der von der Gesellschaft verliehenen 
Preise. 

 
Satzungsänderung 

und Auflösung der Gesellschaft 
§ 19 

 
Über Änderung der Satzung oder Auflösung 
der Gesellschaft entscheidet die Mitglieder-
versammlung auf Vorschlag des Vorstands. 
Diese entscheidet über Annahme oder Ab-
lehnung mit Dreiviertelmehrheit der anwe-
senden Mitglieder. 

 

§ 20 
 

In dringenden Fällen können Abweichungen 
von der Satzung durch einen einstimmigen 
Beschluss des Vorstands vorgenommen und 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung in 
Kraft gesetzt werden. Diese entscheidet 
dann mit Dreiviertelmehrheit, ob die Sat-
zung entsprechend geändert werden soll. 
 

§ 21 
 

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft oder 
ihrer Aufhebung oder bei Wegfall des Ge-
sellschaftszwecks ist das Gesell-
schaftsvermögen ausschließlich und un-
mittelbar zu gemeinnützigen oder mild-
tätigen Zwecken im Sinne dieser Satzung zu 
verwenden. Beschlüsse darüber, wie das 
Gesellschaftsvermögen zu verwenden ist, 
dürfen erst nach Zustimmung des Finanzam-
tes ausgeführt werden. 

 

Münster, 4. Juli 2013 
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